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Britische Lebensversicherungen/Alternative
zur Fondsgebundenen LV? - Teil I I

- Yan C. Steinschen/  Bielefeld, Vorstand im Bundesverband Finanz-Planer BFP -

In Teil I (vgl. ‘k-mi’ 19/01)  hat sich der Autor mit den Vor- und Nachteilen des dt. LV-Systems
beschäftigt. Im heutigen 2. Teil  stellt er - synoptisch  dazu das britische LV-System vor:

Was können britische Lebensversicherungen gegenüber den deutschen LVs  bieten?

Großbritannien ist das Mutterland der Lebensversicherungen, hier wurde bereits 1775 das Lebensversiche-
rungsgeschäft auf eine gesetzliche Grundlage gestellt (“Life Insurance Act"). Bis dahin schlossen die wett-- - -    freudigen Briten Lebensversicherungen  auf alle  möglichen  Personen ab,  mit diesem Gesetz wurde  das "versi-
cherte  Interesse” erstmals definiert. Schon im 18. Jhrht. waren die Grundzüge der Versicherungsmathematik
mit Sterbetafeln erarbeitet worden. Bis zu ihrer Übernahme im vergangenen Jahr durch Clerical Medical  war
die Equitable Life die “dienstälteste” LV-Gesellschaft der Welt, gegründet 1789.

Im Vergleich mit den meisten Versicherungsmärkten der Welt ist der britische verhältnismäßig
schwach reguliert, insbesondere auf der Produktseite. Es war immer staatliches Prinzip, für maximale
Transparenz durch die Anbieter, aber freie Entscheidung der Bürger zu sorgen. Die Vermittleraufsicht
ist dagegen - gemeinsam mit der in den USA - wohl die strengste der Welt. Seit dem "Financial  Services
Act” von 1986 sind alle Vermittler zentral registriert, verbindlich organisiert, obligatorisch haftpflicht-
versichert und gesetzlich gezwungen, über Abhängigkeiten und Provisionshöhe schriftlich Auskunft
zu geben.

Aufsicht auf der Insel fungiert ein bißchen nach dem Motto: “Trial and Error”, denn es bedurfte jeweils eines
Zusammenbruchs oder Skandals, bis neue Vorschriften erlassen wurden. O-Ton des vorletzten Chefs der bri-
tischen Versicherungsaufsicht: “Wir sorgen dafür  daß  sich jedermann hinreichend informieren kann, wollen und
können aber nicht die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit bewahren”. Die Einführung eines “Feuerwehr-Fonds”
(vergleichbar den deutschen Einlagensicherungssystemen der Banken garantiert den Kunden seit 1975
("Policy  Protection  Act") 90 % ihrer erworbenen garantierten Ansprüche. Der Abstand zwischen den besten
und den schlechtesten Anbietern ist erheblich größer als bei uns, obwohl (auch in realer Rechnung) in der
Vergangenheit die TopTen  die besten Deutschen stets um Längen geschlagen haben.

Reine Risikoversicherungen gibt es zwar auch heute noch, sie sind in GB jedoch von untergeordneter
- .   Bedeutung: nur etwa 5 % des  LV-Beitragsaufkommens  dient zur Abdeckung  biometrischer Risiken.

Lebensversicherung ist - aus britischer Sicht - in erster Linie Kapitalbildung, -anlage  und  Verzehr;
hauptsächlich für den Ruhestand, aber auch zur Immobilienfinanzierung. Die liberale Produktaufsicht
ermöglicht laufende Innovationen und ist die Existenzberechtigung der vielen Berater im Lande, da die
Endverbraucher außerstande  sind, sich selbst zurechtzufinden. Kritische Stimmen meinen, daß auch
die meisten Berater den überblick verloren haben. Für diese Kritik spricht, daß nach dem “Financial
Services Act” von 1986, der hohe Anforderungen an Makler stellt, ein Großteil der vormals unabhängi-
gen Vermittler sich an eine Gesellschaft band, um aus der Haftung zu kommen. Innerhalb der Produkt-
palette auch nur einer Gesellschaft ist jeder britische Berater jedoch weiterhin an die "Rule  of Best  Advice”
gebunden.

Da die britische Steuergesetzgebung keine so rigiden Voraussetzungen für die diversen Steuervorteile macht,
wie in Deutschland, sind Einmalbeiträge und variable Prämienzahlungen weiter verbreitet, als hierzulande;



auch für noch nicht sofort beginnende Auszahlungen. Den deutschen sofortbeginnenden Rentenversicherun-
gen sind die “annuities” vergleichbar. In der betrieblichen Altersversorgung bzw. dem "contracting  out”, also
der Befreiung von der GRV-Pflicht gegen Abschluß  eines adäquaten privaten Vertrages, ist die spätere Ver-
rentung vorgeschrieben, 25 % der Ablaufleistung dürfen jedoch als "lump  sum" einmalig entnommen werden
- und zwar steuerfrei (bei zuvor aus überwiegend unversteuertem Einkommen geleisteten Beiträgen)!

(Theoretisch) darf ein britischer Lebensversicherer zu 100 % seines Deckungsstocks in Aktien (oder
auch in Kunstgegenstände) investieren, denn es existieren keine expliziten Anlagevorschriften; über die
Solvabilitätsvorschriften  ist er praktisch auf etwa 75 % begrenzt. Je mehr Rücklagen eine Gesellschaft
hat, um so freier ist sie somit bei der Anlage. Rücklagen habe die guten Versicherer reichlich, von den
weltweit 8 Gesellschaften mit einem doppelten “AAA”-Rating von sowohl S & P, als auch Moody’s
stammen drei aus Großbritannien (deutsche Vertreter: nur Allianz und Ergo). Einen Rechnungs-
zinssatz kennt man in Großbritannien nicht. Den Kunden wird auch keine Beispielrechnung erstellt,
denn jede  schriftliche Prognose würde nach britischer Rechtsauffassung einen einklagbaren Rechtsan-
spruch des Kunden nach sich ziehen. Geworben und verglichen wird über Vergangenheitsberech-
nungen.

Wie machen  die Briten so hohe Gewinne und  was muß der Kunde tun, um diese auch zu bekommen?

Es wird stark aktienlastig  investiert und alle Kapitalanlagen werden laufend zum Marktwert bilanziert, es
gibt also keine stillen Reserven. Vor allem werden die Gewinne geglättet ("smoothing"),  das heißt, die Versi-
cherungsnehmer werden nicht unmittelbar an der Wertentwicklung beteiligt (wie bei Fonds), sondern erhal-
ten Boni zugeteilt. Die Boni werden zum einen laufend jährlich deklariert - meist im Voraus und dann pro
rata temporis verteilt - und zum anderen gibt es einen Schlußbonus. Letzterer baut sich über die Zeit auf, un-
geschmälert hat man jedoch nur einen Anspruch darauf im Versicherungsfall, bei Ablauf oder bezüglich vor-
her vertraglich vereinbarter Auszahlungen innerhalb der Vertragslaufzeit. Ansonsten kann der Schlußbonus
vermindert bzw. um eine “Marktpreisanpassung” verringert werden. Somit wird Vertragstreue hoch belohnt
und Vertragsbrüchigkeit recht hart bestraft - very british. Deswegen gibt es einen florierenden Zweitmarkt
für LV-Policen.

Die meisten kapitalbildenden Versicherungen sind inzwischen “unitized”, das heißt, ihr Deckungsstock
ist in Pool- oder Fondsanteile aufgeteilt, die aber keinesfalls mit Investmentfonds zu verwechseln sind;
sie dienen dem besseren Handling.

In Deutschland sind vier (bzw. waren bis vor kurzem fünf) britische Unternehmen aktiv (die von englischen
Versicherern aufgekauften deutschen Unternehmen wie Berlinische Leben nicht mitgezählt): Equity & Law,
Sun Life, Clerical Medical und Standard Life. Nur die letzten beiden bieten typisch britische Produkte an,
die anderen FLVs  Dabei handelt es sich dabei um hervorragende Exemplare der Spezies “assecuratio britan-
nicus " :  die Produkte der schottischen Standard Life sind etwas stärker den deutschen Gepflogenheiten ange-
paßt, während die von Clerical Medical absolut britisch ausgestaltet sind.

 Aus Sicht des Versicherers als Kapitalanleger kann dieser besser planen, als eine Fondsgesellschaft. Er
stellt seine Kapitalanlagepolitik entsprechend ein. Aus Sicht des Kunden nutzt er die Chancen der
langfristigen Aktienanlage ohne das Risiko des Kapitalverlustes (abgesehen von Gebühren), natürlich
auch ohne die Chance auf spektakuläre Spekulationsgewinne. Man kauft sozusagen auch Gewinne der
Vergangenheit bzw. eine Durchschnitts- anstelle einer Einzelzeitraumrendite. Die Briten zeigen, daß
das Versicherungsprinzip der Deckungsstockbildung sehr wohl mit einer aktienorientierter Anlage
kombinierbar ist und damit gleichermaßen  hohe Renditen und geringes Risiko erzielt werden kann,
während die Fonds-LV dies nicht vermag.

.

Zwar sind auch britische Lebensversicherungen nicht das non plus ultra,  es bleibt die Aufgabe des qualifi-
zierten Finanzberaters, wohlausgewogene Portfolios aus verschiedenen Anlageformen für seine Kunden zu-
sammenzustellen. Wer jedoch nur in ein Produkt investieren kann, ist mit einer britischen LV bestens bedient,
insbesondere, wenn weniger als 20 Jahre bis zum Ruhestand verfügbar sind. Dabei sind die Einsatzmöglich-
keiten keinesfalls auf Normal- oder Kleinverdiener beschrankt, gerade für hohe Einkommensbezieher bieten
die spezifischen Eigenschaften unter steuerlichen Aspekten großen Reiz.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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